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SCHREIBEN VON RICHTER UND STADTGERICHT VON LUZERN AN AMMANN

BEAT II . ZURLAUBEN, ZUG

"Vor unns ist ersehenen 3 der . . . Junckher Jost K r a f f t [von Luzern] 3 unnd

unns abermalen Klags wys fürbraeht 3 Weichermassen Er von Herren Haubtmann N.

[=Heinrich ] Bachmanns  S [ eVig ] Erben zue Baar , wegen des 3 irne vor et-
1

was Jaren , von ihnen imb 70 gl . versezten Contracts (unangesehen Er ihnen

fründt 3 ernst - unnd güetlich nit allein selbs 3 deswegen zuegeschriben 3 sondern

auch durch unnseren ordenlichen geschwomen Statt - Richtern 3 umb Widerlosung

deseiben 3 verschydlich unnd mehrmalen vermahnen unnd zueschryben lassen ) nicht
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möge umb das synig widerumb bezalt unnd der Contract zuo Jren handen wolle

gelöst werden . Mit Underthäniger Pitt , Wir ime vergünstigen unnd unns erkhen-

nen wöllttent , das Er solchen Contract (glych wie es gegen den unnseren auch

gebrucht wirdt , unnd hievor bereit heschechen ist ) umb syn Ansprach solle

unnd möge vergandten lassen.

Wann aber wir ein Eersamb Stattgricht sambtlich , noch einmal für das besser

syn funden unnd erachtet (damit Sy , Herren Haubtmann Bachmanns S [ elig ] Erben,

sich destominder Zeerklagen unnd beschwüren habent ) das von einem Eersammen

Stattgricht alhie , dem Herren gantz fründt . . . unnd bittlich (wie hiemit be¬

schicht ) zuogesehriben werde , das der Herr , durch mitel siner authoritet , ih¬

nen solches (als für das letste mahl ) woll zu sinn leggen wolle , Ja , wo mög¬

lich , durch Oberkheitlichen gewallt dahin gewisen , vermahnet , gehalten unnd

vermögen wer dent , das Sy ermelten Junckhem Jost Krafften , umb syn daruff us-

gelichne Vorderung unnd Ansprach , widerumb contentierent , usrichtent unnd be-

zalent , Wo nit , wurdendt (uff fernere unns deshalben fürkhommende Klag ) wir

verursachet werden , die sach für unnsere gnedige Herren unnd Oberen , einen

Eersammen , Wysen Rhat khommen zelassen , die dann vermitelst eines , an des Her¬

ren . . . Oberkheit [=Ammann und Rat von Stadt und Amt Zug ] , abgehendes für-

schryben , deswegen zuoschryben wurdent , Sy die Bachmannische Erben us Ober-

kheitlichem gwalt dahin zuohalten unnd vermögen , das Sy one allen ferneren

unnd wytteren Ufschub unnd Verzug , solchen Contract widerumb an sich lösent,

Wo nit , wurde ime Junckher Krafften derselbig ( sonderlich wyl solcher schier

weder authentisch , noch besiglet were , sonder ein bloses Papyr ist ) nach unn-

ser Statt Bruch , Recht unnd gewonheit (massen ein solches gegen den unnseren

auch gebrucht wirdt , unnd albereit vor etwas Zyts heschechen ist ) vergandtet

zuokhenndt , unnd als für syn eigen guott , damit synes gefallene , zeschallten,

walten , handlen , thuon unnd lassen , übergeben ; Auch syn Junckher Krafften,

ihnen den Bachmannisehen Erben , deswegen von sich gegebne besiglete Handt-

schrifft gantzlichen annulliert , ungültig unnd Krafftlos gemacht unnd erkhenndt

werden . Jst , so wir dem Herren , zu ihr der vilbemelten Bachmannischen Erben,

nachricht - unnd verhalltung , durch Zeigeren disen eignen Botten , gueter fründt-

licher wolmeinung , wüssenthafft machen " .

1 ) s . ΆΗ 73/94 ; 75/24

Original , Siegel teilweise zerstört - AH 75 , 224 - 225
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